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1. Ausgangslage

1.1 Vorhaben

Die Bauherrschaft (Wärmeverbund Hohfluh AG) beabsichtigt in Zusam-
menarbeit mit der Allotherm AG eine Schnitzelheizung inklusive neuem 
Fernwärmenetz zu realisieren. Dazu sind der Neubau einer Heizzentrale 
im Bereich der Parzellen Nrn. 804 und 1329 sowie die Erstellung neuer 
Fernwärmeleitungen vorgesehen. Eine erste Leitung bis zur Parzelle Nr. 
1992 wurde im Jahr 2021 bereits bewilligt. 

Zur Beurteilung, ob ein solches Vorhaben wirtschaftlich tragbar ist, wurde 
die Machbarkeitsstudie «Wärmeverbund Hohfluh» vom 1. März 2022 durch 
die Allotherm AG erarbeitet (vgl. Anhang A). Diese zeigt unter anderem 
auf, dass im Ortsteil Hohfluh eine hohe Nachfrage nach einem Wärmever-
bund besteht. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass viele Bau-
ten noch über ältere, fossile Heizanlagen verfügen, welche mittels neuen 
Fernwärmeleitungen gut erschlossen werden können. 

Die Realisierung einer neuen Heizzentrale mit Fernwärmenetz würde eine 
nachhaltige Energieversorgung zahlreicher Bauten ermöglichen, wodurch 
jährlich ca. 130'000 Liter Heizöl bzw. rund 351'000 kg CO2 eingespart wer-
den könnten. 

1.2 Standort- und Bedarfsnachweis

Die Parzellen Nrn. 804 und 1329 befinden sich im Ortsteil Hohfluh, un-
mittelbar angrenzend an die Kantonsstrasse. Begrenzt werden die beiden 
Grundstücke im Weiteren durch die Gemeindestrasse «Oberdorf» im Wes-
ten, das erhöht gelegene Waldstück im Norden sowie das Feuerwehrma-
gazin im Osten.

Abb. 1 Luftbild Hasliberg Hohfluh; Standort der geplanten Heizzentrale im Ortsteil Hohfluh (rot 
umkreist); Quelle: Geoportal Kanton Bern 

Standort
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Die Wahl des Standorts für den geplanten Wärmeverbund im Ortsteil Hoh-
fluh ist durch die Absicht des Grundeigentümers und die damit verbunde-
ne Verfügbarkeit des Landes weitestgehend vorbestimmt. Hinzu kommt, 
dass sich der Planungsperimeter, bezogen auf den Ortsteil Hohfluh, an 
zentraler Lage befindet. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass bereits heu-
te ein kleiner Wärmeverbund mit bewilligter Fernwärmeleitung in Richtung 
Parzelle Nr. 1992 besteht.

Betreffend den Bedarfsnachweis für das vorliegende Vorhaben wird auf 
die Machbarkeitsstudie der Allotherm AG im Anhang A verwiesen.

1.3 Baurechtliche Grundordnung

Gemäss rechtskräftiger baurechtlicher Grundordnung der Gemeinde Has-
liberg befinden sich die Parzellen Nrn. 804 und 1329 mehrheitlich in der 
Wohn- und Gewerbezone (WG) und teilweise im Wald. Zudem liegen sie 
am äusseren Rand des kommunalen Ortsbildschutzperimeters bzw. der 
Baugruppe «Hasliberg, Hohfluh» (gemäss kantonalem Bauinventar). Neben 
dem bereits angesprochenen Wald befinden sich angrenzend an den Pla-
nungsperimeter die Wohn- und Gewerbezone (WG), die Landwirtschaftszo-
ne (LWZ) sowie die Zonen für öffentliche Nutzungen «Kirche» (ZöN K) und 
«Wehrdienste» (ZöN W).

Abb. 2 Planausschnitt Zonenplan «Teilplan Hohfluh»

Gemäss Art. 39 des revidierten Baureglements der Gemeinde Hasliberg 
(Anpassung an die BMBV, Genehmigung hängig; nachfolgend nGBR ge-
nannt) ist die Wohn- und Gewerbezone eine gemischte Zone für Wohn-, 
Gewerbe- und Bürobauten. Gewerbenutzungen, die das Wohnen erheblich 
beeinträchtigen, sind nicht zulässig. 

Die massgebenden baupolizeilichen Masse sind in Art. 44 nGBR geregelt:
 – kleiner Grenzabstand (kA): 3.0 m
 – grosser Grenzabstand (gA): 6.0 m
 – Fassadenhöhe traufseitig (Fh tr): 6.5 m
 – Gebäudelänge (GL): 25 m*

Standortnachweis

Bedarfsnachweis

Zonenplan

Baureglement
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 – Erstwohnanteil (EWA) 40 %
 – Lärmempfindlichkeitsstufe (ES):  III

* Für Bauten, die zu mindestens 50 % gewerblich genutzt werden (anre-
chenbare Gebäudefläche), gilt bis zu einer maximalen Fh tr von 5 m eine 
Gebäudelänge von 28 m.

1.4 Herausforderungen

Da das Vorhaben einige Herausforderungen unter anderem betreffend 
baupolizeiliche Masse (Überschreitung Gebäudelänge) sowie Immissions- 
und Ortsbildschutz mit sich bringt, wurde beim Regierungsstatthalteramt 
Interlaken-Oberhasli im Februar 2023 eine Voranfrage eingereicht. Dieses 
hat das Vorhaben unter Beizug weiterer Amts- und Fachstellen geprüft 
und mit Schreiben vom 11. Mai 2023 Stellung dazu genommen.

In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass eine Baubewilligung 
für das Vorhaben nicht in Aussicht gestellt werden kann, da die in der 
Wohn- und Gewerbezone zulässigen Nutzungsmasse (vorliegend Gebäu-
delänge) überschritten werden. Ebenfalls wird aufgeführt, dass die Kamin-
mündung der geplanten Fernheizung den Wald im Einwirkungsbereich um 
5 m zu überragen hat. Da sich das Bauvorhaben in einer Baugruppe des 
kantonalen Bauinventars bzw. in einem kommunalen Ortsbildschutzgebiet 
befindet, wird in Frage gestellt, ob ein derart hoher Kamin bewilligbar 
wäre. Es wird jedoch aufgezeigt, dass die Kaminhöhe allenfalls reduziert 
werden kann, sofern dadurch keine übermässigen Immissionen entstehen, 
was mittels Immissionsprognose nachgewiesen werden muss.

Neben den hiervor aufgeführten Herausforderungen betreffend baupoli-
zeiliche Masse sowie Ortsbild- und Immissionsschutz, gilt es im Rahmen 
der vorliegenden Planung zusätzlich insbesondere die folgenden Aspekte 
zu klären:

 – Unterschreitung Grenzabstand
 – Unterschreitung Waldabstand
 – Umgang mit Naturgefahren

1.5 Umsetzung

Basierend auf der Stellungnahme des Regierungsstatthalteramts bedingt 
das Vorhaben den Erlass einer Überbauungsordnung nach Art. 88 BauG 
sowie eine Änderung des Zonenplans «Teilplan Hohfluh». Die Überbau-
ungsordnung soll die sich in der Bauzone befindlichen Parzellen Nrn. 804 
und 1329 (exkl. Waldfläche) umfassen. Mit der Überbauungsordnung soll 
die planungsrechtliche Grundlage geschaffen werden, um am Standort die 
geplante Heizzentrale inkl. den zugehörigen Bauten und Anlagen realisie-
ren zu können. Dabei gilt es unter anderem der bereits heute bestehen-
den Gewerbenutzung sowie einer optimalen Eingliederung des Vorhabens 
ins Orts- und Landschaftsbild Rechnung zu tragen.

Voranfrage

Herausforde-

rungen gemäss 

Stellungnahme

Weitere Herausfor-

derungen

Überbauungs-

ordnung
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Die zusätzlich geplanten Fernwärmeleitungen sind nicht Bestandteil der 
vorliegenden Überbauungsordnung. Dies ist damit zu begründen, dass 
die Lage der neuen Fernwärmeleitungen zum aktuellen Zeitpunkt noch 
nicht in einer genügenden Detailgenauigkeit vorliegen, als dass diese im 
Rahmen der Überbauungsordnung grundeigentümerverbindlich gesichert 
werden können. Weiter muss berücksichtigt werden, dass die geplanten 
Leitungen grösstenteils innerhalb bestehender Strassen zu liegen kom-
men, wofür keine Korridorsicherung erforderlich ist. Wo diese hingegen 
ausserhalb der Strassen geplant werden, bedarf es eines Durchleitungs-
rechts. Die konkrete Planung und Realisierung der neuen Fernwärmelei-
tungen erfolgt im Nachgang der Überbauungsordnung im Rahmen eines 
Bewilligungsverfahrens. Auf das geplante Fernwärmenetz wird im vorlie-
genden Bericht dennoch kurz eingegangen.

1.6 Grundlagen

Neben den übergeordneten Vorgaben sowie der baurechtlichen Grundord-
nung der Gemeinde Hasliberg dienen insbesondere die folgenden Unterla-
gen als massgebende Grundlagen der vorliegenden Planung:

 – Machbarkeitsstudie «Wärmeverbund Hohfluh», erarbeitet durch die 
Allotherm AG vom 01.03.2022

 – Stellungnahme des Regierungsstatthalteramts (RSTA) vom 11. Mai 2023 
gestützt auf die folgenden Fachberichte:
 · Einwohnergemeinde Hasliberg
 · Amt für Gemeinden und Raumordnung
 · Amt für Wald und Naturgefahren, Abt. Walderhaltung Region Alpen
 · Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Immissionsschutz

 – Richtprojekt (Bauvorhaben), erarbeitet durch die Allotherm AG  
vom 9. August 2023
 · Fassadenansichten 1:100
 · Grundriss und Schnitt 1:100
 · Umgebungsplan mit Grenzabständen 1:500
 · Umgebungsplan mit Zu- und Wegfahrt inkl. Sichtweiten 1:500

 – Gefahrengutachten «Wassergefahren» mit Schutzmassnahmen, erarbei-
tet durch die Mätzener & Wyss Bauingenieure AG vom 24. August 2023 
(vgl. Anhang A)

 – Immissionsprognose (Ausbreitungsberechnung), erarbeitet durch die 
Allotherm AG vom 5. September 2023 (vgl. Anhang B)

Abgrenzung
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2. Richtprojekt (Bauvorhaben)

2.1 Heizzentrale

Basierend auf dem in der Machbarkeitsstudie «Wärmeverbund Hohfluh» 
ausgewiesenen Leistungs- und Energiebedarf wird das Vorhaben auf die 
effektiven Platz- und Raumbedürfnisse dimensioniert. Die neue Heizzent-
rale mit Heizraum, Schnitzelsilo, Schopf und überdachtem Unterstand soll 
angrenzend an das bestehende Gewerbegebäude erstellt werden. 
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Abb. 3 Planausschnitt mit geplanten Bauten und Anlagen auf den Parzellen Nrn. 804 und 
1329; Quelle: Allotherm AG 

Unter Berücksichtigung des starken Gefälles kann der Heizraum des 
Wärmeverbunds optimal ins gewachsene Terrain integriert werden, sodass 
dieser von Süden (Kantonsstrasse) als eingeschossige Baute, von Norden 
(Kapelle) als unterirdische Baute in Erscheinung tritt. Der Heizraum wird 
mit einem Heizkessel ausgestattet, welcher wiederum mit einem Vorschu-
brost versehen ist. Die geplanten Absetzkammern dienen der Rauchgas-
reinigung. 

Unmittelbar östlich angrenzend an den unterirdischen Heizraum ist das 
Silo mit integriertem Schopf sowie weiteren technischen Anlagen (u.a. 
Hydraulik) geplant. Gemessen am obersten Punkt der Dachkonstruktion 
(Pultdach) kommt dieses Gebäude bzw. dieser Gebäudeteil 9.0 m höher 
zu liegen als der Heizraum, sodass in diesem Bereich die Holzschnitzel 
zugeführt werden können. Mit einem Fassungsvermögen von ca. 230 m3 
muss das Silo während der Heizperiode ca. 10–11 mal gefüllt werden. Die 
Austragung der Holzschnitzel erfolgt durch eine Schubbodenaustragung, 
die Zuführung in die Brennkammer (Heizraum) übernehmen Förderschne-
cken. 

Heizraum

Silo / Schopf
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Am heute bestehenden Gewerbegebäude sind keine Änderungen vorgese-
hen. Jedoch soll östlich angrenzend an dieses bzw. als Verlängerung des 
Heizraums ein überdachter Unterstand entstehen, welcher unter anderem 
als Materiallager genutzt werden kann. Abgesehen von der Brüstung ist 
der Unterstand, analog dem Heizraum, von Norden her nicht als solcher 
erkennbar. Bei Bedarf soll dieser überdacht werden können, wobei einer 
sorgfältigen Gestaltung und Eingliederung Rechnung getragen wird.

Die Zulieferung der Holzschnitzel erfolgt über den gegenüber der Kantons-
strasse erhöht liegenden Vorplatz im Norden des bestehenden Gewerbe-
baus bzw. über den geplanten Heizraum. Dadurch wird eine unkomplizier-
te und ebenerdige Anlieferung zum Silo gewährleistet. Das arealinterne 
Wenden für Fahrzeuge und Lastwagen ist über den ausreichend grossen 
Vorplatz sichergestellt, ohne dass die bestehende Gemeindestrasse (Ober-
dorf) in Anspruch genommen werden muss.

Abb. 4 Fassadenansicht Süd; geplante Bauten und Anlagen in rot; Quelle: Allotherm AG 

Abb. 5 Fassadenansicht Nord; geplante Bauten und Anlagen in rot; Quelle: Allotherm AG

Unterstand /  

Lagerplatz

Zulieferung
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2.2 Fernwärmenetz

Das geplante Fernwärmenetz bzw. die dazu erforderlichen Fernwärmelei-
tungen kommen mehrheitlich innerhalb der bestehenden Strassen und/
oder innerhalb rechtskräftiger Bauzonen zu liegen. Ab der neuen Heizzen-
trale sollen die Leitungen über die Kantonsstrasse in Richtung Westen bis 
zum Hotel Wetterhorn bzw. in Richtung Osten bis zur Rehaklinik Hasli-
berg verlegt werden. In Richtung Norden werden die Leitungen über die 
Gemeindestrasse «Oberdorf» geführt. Ebenfalls sollen im Süden weitere 
Häuser an die bereits bewilligte Leitung zur Parzelle Nr. 1992 angehängt 
werden. Insgesamt können gemäss Machbarkeitsstudie dadurch ca. 35 
Anlagen bzw. Gebäude an den Wärmeverbund angeschlossen werden.

Massstab
Plangrösse
Gezeichnet
Datum
Revidiert

620/420
HS

Wärmeverbund Hohfluh
Alfred Blatter
Hohfluh
6083 Hasl iberg

Situat ion

1:2000

17.02.2023

neue Fernleitung West

neue Fernleitung Ost

neue Fernleitung Nord

Fernleitung bestehend

Allotherm AG
Moosweg 19
3645 Gwatt

Tel. +41 033 555 08 00
Fax. +41 033 555 08 08
info@allotherm.ch
www.allotherm.ch

Abb. 6 Geplantes Fernwärmenetz; orange: bestehende, bewilligte Leitung; blau: neue Leitun-
gen West; grün: neue Leitungen Nord; rot: neue Leitungen Ost

Gemäss Stellungnahme des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) 
vom 28. März 2023 zur Voranfrage (vgl. Ziff. 1.4) gilt es den raumplaner-
ischen Trennungsgrundsatz Baugebiet/Nichtbaugebiet im Sinne von Art. 1 
Abs. 2 RPG zu berücksichtigen. Demnach ist es grundsätzlich untersagt, 
dass ausserhalb der Bauzone Anlagen erstellt werden, welche Bauten und 
Anlagen innerhalb der Bauzone dienen. 

Gemäss aktuell geplantem Fernwärmenetz verlaufen die Fernwärmeleitun-
gen zwar grösstenteils innerhalb der Bauzone, an einigen Stellen queren 
sie jedoch nicht eingezontes Gebiet. Gestützt auf Art. 24 ff. RPG hält das 
AGR diesbezüglich fest, dass: 

 – die Standortgebundenheit der Fernwärmeleitungen ausserhalb des 
Baugebiets anerkannt wird und die erforderliche Ausnahmebewilligung 
nach Art. 24 RPG für das Bauen ausserhalb der Bauzone in Aussicht 
gestellt werden können;

 – Im weiteren Projektierungsverlauf zu prüfen ist, ob die Leitung im 
Bereich der Parzellen Nrn. 211 und 1559 in die Bauzone verlegt werden 
kann;

 – eine Zustimmung sämtlicher Amts- und Fachstellen vorbehalten bleibt, 
damit sichergestellt werden kann, dass die Leitungen ausserhalb der 
Bauzone keinen überwiegenden Interessen entgegenstehen.

Geplante Linien-

führung

Stellungnahme 

AGR
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Im Anschluss an das Stargespräch mit dem AGR vom 27. Oktober 2023, an 
welchem unter anderem auch diskutiert wurde, ob eine Korridorsicherung 
der geplanten Fernwärmeleitungen erforderlich ist, hat die Gemeinde Has-
liberg diese Angelegenheit telefonisch mit dem Regierungsstatthalteramt 
Interlaken-Oberhasli besprochen.

Basierend auf dem hohen Detailierungsgrad des Leitungsplans (vgl. 
Abb. 6), welcher im Rahmen der damaligen Voranfrage vom Februar 2023 
eingereicht wurde (vgl. Kap. 1.4), können die Rückmeldungen der Fachstel-
len gemäss Aussagen des Regierungsstatthalteramts als verbindlich beur-
teilt werden (vgl. u.a. Ausführungen hiervor zur Stellungnahme des AGR). 
In der Konsequenz wird eine Korridorsicherung nicht vorausgesetzt bzw. 
die Fernwärmeleitungen können auch ohne eine solche bewilligt werden. 

Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass eine Baubewilligung nur 
erteilt werden kann, wenn die gesamte betroffene Grundeigentümerschaft 
ein Durchleitungsrecht erteilt. Sollte eine Grundeigentümerin bzw. ein 
Grundeigentümer ein solches verweigern, wäre für die Leitungsanlage 
ein Enteignungstitel von Nöten, was wiederum eine Erschliessungs- bzw. 
Leitungs-UeO bedingen würde (Korridorsicherung).

Rücksprache mit 

dem Regierungs-

statthalteramt
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3. Überbauungsordnung und Zonenplanänderung

3.1 Überbauungsplan

Der Wirkungsbereich der Überbauungsordnung umfasst die Parzelle Nr. 
804 sowie die Teilparzelle Nr. 1329 (exkl. Wald). Die Lage der neuen Bau-
ten und Anlagen wird gestützt auf das Richtprojekt festgelegt. Wo es die 
Abstände zulassen, werden die Baubereiche gegenüber dem Richtprojekt 
um 0.5 m vergrössert, um einen angemessenen Handlungsspielraum im 
Rahmen des Bauprojekts zu gewähren.

Im Überbauungsplan werden folgende Inhalte verbindlich festgelegt:
 – Wirkungsbereich der Überbauungsordnung
 – Baubereich A: Gewerbebau (bestehend)
 – Baubereich B: Heizzentrale (neu)
 – Koordinatenpunkte

Die hiervor aufgeführten Inhalte werden lagegenau festgelegt.

Ebenfalls verbindlich werden im Überbauungsplan die folgenden Inhalte, 
in der Lage +/- 1.5 m, festgelegt:

 – Baubereich B1: Heizraum
 – Baubereich B2: Silo / Schopf
 – Baubereich B3: Kamin
 – Baubereich B4: Unterstand / Lagerplatz
 – Vorplatzbereich
 – Zufahrtsbereich
 – Umgebungsbereich
 – Stützmauer

Die zulässige Abweichung von 1.5 m stellt sicher, dass im Rahmen des 
Baugesuchs ein angemessener Handlungsspielraum zur Verfügung steht. 
So können bspw. die Baubereiche B1–B4 innerhalb des in der Lage ver-
bindlich festgelegten Baubereichs B (Heizzentrale) noch verschoben 
werden.

Im Überbauungsplan werden folgende Hinweise dargestellt:
 – Wald
 – Strasse (bestehend)
 – Gebäude (bestehend)

Die Hinweise haben rein orientierenden Charakter.

Verbindliche 

Inhalte

Verbindliche Inhal-

te mit Bandbreite

Hinweise



Einwohnergemeinde Hasliberg
UeO «Wärmeverbund Hohfluh»
Erläuterungsbericht

14 ecoptima

3.2 Überbauungsvorschriften

Die Überbauungsvorschriften legen den Zweck der Überbauungsordnung 
fest und enthalten Bestimmungen zu Art und Mass der Nutzung. Vorschrif-
ten zur Bau-, Dach- und Umgebungsgestaltung, zur Erschliessung und 
Parkierung sowie weitere Bestimmungen präzisieren die Vorgaben und 
Rahmenbedingungen für den Geltungsbereich der Überbauungsordnung.

3.2.1 Allgemeine Bestimmungen

Die UeO «Wärmeverbund Hohfluh» stellt die bau- und planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Realisierung sowie den Betrieb und Unterhalt 
einer Heizzentrale bzw. eines kommunalen Wärmeverbunds inkl. den 
zugehörigen Bauten und Anlagen sowie der heute bestehenden Gewer-
benutzung sicher. Weiter definiert die UeO Rahmenbedingungen für eine 
sorgfältige Einbettung des Vorhabens ins Orts- und Landschaftsbild. 

Der Wirkungsbereich der Überbauungsordnung wird im zugehörigen Über-
bauungsplan mit einem Perimeter bezeichnet. Der Perimeter umfasst die 
Parzellen Nrn. 804 und 1329 (exkl. Waldflächen).

Soweit die Überbauungsvorschriften nichts anderes regeln, gelten die 
Bestimmungen des Baureglements der Gemeinde Hasliberg.

3.2.2 Art und Mass der Nutzung

Die zulässige Nutzung innerhalb der Überbauungsordnung «Wärmever-
bund Hohfluh» orientiert sich an der heutigen Zonierung resp. der Wohn- 
und Gewerbezone. Zulässig sind Wohnen, höchstens mässig störende 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie die Realisierung einer Wär-
mezentrale zum Unterhalt und Betrieb eines kommunalen Wärmeverbunds 
inkl. den zugehörigen Bauten und Anlagen.

Die Überbauungsordnung bezeichnet die Baubereiche A und B, welche 
teilweise weiter unterteilt werden und die maximale flächige Ausdehnung 
der jeweiligen Bauten definiert:

Baubereich A: Bauvolumen gemäss heutigem baulichem Bestand 

(bestehender Gewerbebau)

Baubereich B: Bauten und Anlagen zum Betrieb und Unterhalt einer Heiz-

zentrale bzw. eines kommunalen Wärmeverbunds:

 – Baubereich B1:  – Heizraum

 – Baubereich B2:  – Silo, Schopf, Hydraulik

 – Baubereich B3:  – Kamin(e)

 – Baubereich B4:  – Begeh- bzw. befahrbarer Unterstand mit Brüstung /  

Lagerplatz

Planungszweck

Wirkungsbereich

Stellung zur 

Grundordnung

Art der Nutzung

Baubereiche 

A und B
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Neben den Baubereichen A und B definiert die Überbauungsordnung wei-
tere Bereiche, in welchen folgende Nutzungen zugelassen sind:

 – Vorplatzbereich: 
Der Vorplatzbereich dient der arealinternen Erschliessung, als Lager- 
und Umschlagsplatz sowie der Erstellung von Parkplätzen.

 – Zufahrtsbereich (überlagernd): 
Der Zufahrtsbereich dient der Raumsicherung für die Zulieferung von 
Holzschnitzel sowie der dafür erforderlichen Flächen für das areal-
interne Wenden von Fahrzeugen und Lastkraftwagen. Innerhalb des 
Zufahrtsbereichs sind keine Bauten, Anlagen, Nutzungen oder Bepflan-
zungen zulässig, die eine Zu- oder Wegfahrt beeinträchtigen können.

 – Umgebungsbereich: 
Der Umgebungsbereich dient als Pufferzone gegenüber dem Wald. Im 
Umgebungsbereich sind Bauten und Anlagen nicht gestattet. Davon 
ausgenommen sind naturnah gestaltete Retentionsflächen.

Das max. zulässige Nutzungsmass innerhalb der Überbauungsordnung 
ergibt sich durch die max. Ausdehnung der jeweiligen Baubereiche in 
Kombination mit den max. zulässigen Höhekoten. Auf die Festlegung einer 
GFZo wird aufgrund der Nutzung verzichtet (eine solche wird erfahrungs-
gemäss bei Wohnbauten angewendet). Ebenfalls erübrigt sich die Festle-
gung einer Überbauungsziffer (erfolgt über die Fläche der Baubereiche). 

Die max. zulässigen Höhekoten werden gestützt auf das Richtprojekt je 
Baubereich bzw. Teil-Baubereich wie folgt definiert, wobei gegenüber dem 
Richtprojekt ein kleiner Handlungsspielraum (+0.5 m) einkalkuliert wird:

Baubereich A: 1075.00 m ü. M.

Baubereich B:

 – Baubereich B1:  – 1065.00 m ü. M.

 – Baubereich B2:  – 1074.00 m ü. M.

 – Baubereich B3:  – 1081.00 m ü. M.

 – Baubereich B4:  – 1065.00 m ü. M.

Die zu erstellende Brüstung im Baubereich B4 (Unterstand) darf die max. 
zulässige Höhenkote um 1.2 m (Empfehlung SUVA für neue Geländer: 
1.1 m) überschreiten. Zudem kann der Lagerplatz auf dem Unterstand 
(Baubereich B4) überdacht werden, wobei der oberste Punkt der Dachkon-
struktion die max. zulässige Höhenkote um max. 5.0 m überragen darf.

In der Überbauungsordnung gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III gemäss 
Art. 43 der eidg. Lärmschutzverordnung (LSV).

Ebenfalls gestützt auf das Richtprojekt bzw. den baulichen Bestand 
(bestehender Gewerbebau; Baubereich A) werden Bestimmungen zu den 
vorspringenden Gebäudeteilen bzw. den Dachvorsprüngen in die Überbau-
ungsvorschriften aufgenommen.

weitere Bereiche

Mass der Nutzung 

Vorspringende 

Gebäudeteile und 

Dachvorsprünge



Einwohnergemeinde Hasliberg
UeO «Wärmeverbund Hohfluh»
Erläuterungsbericht

16 ecoptima

Im Baubereich A und B2 dürfen die Dachvorsprünge max. 2.5 m über den 
Baubereich hinausragen. Im Baubereich A entspricht dies dem heutigen 
baulichen Bestand. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gegenüber dem 
Wald sowie der angrenzenden Parzelle Nr. 575 in jedem Fall ein minimaler 
Abstand von mind. 1.0 m zu wahren ist. 

Weiter dürfen Vordächer den Baubereich A um max. 2.0 m überragen, so-
fern sie max. 50 % des zugehörigen Fassadenabschnitts belegen und die 
Strassenabstände eingehalten sind. Alle übrigen vorspringenden Gebäude-
teile sind nur innerhalb der Baubereiche (A / B1–B4) zulässig.

An- und Kleinbauten sind nur innerhalb der Baubereiche (A / B1–B4) ge-
stattet.

3.2.3 Bau-, Dach- und Umgebungsgestaltung

Bauten, Anlagen und Aussenräume sind hinsichtlich Gesamterscheinung, 
Dach- und Fassadengestaltung, Material und Farbe sowie Terrainverände-
rungen so zu gestalten, dass eine gute Eingliederung ins Orts- und Land-
schaftsbild gewährleistet wird.

Im Sinne einer guten Einpassung sind die von der Kantonsstrasse bzw. der 
Erschliessungsstrasse (Oberdorf) gut einsehbaren Fassaden der Bauten im 
Baubereich B2 (Silo / Schopf) mehrheitlich mit Holz zu verschalen. 

Auch der Kamin ist so zu erstellen, dass sich dieser möglichst optimal ins 
Orts- und Landschaftsbild eingliedert. 

Die geplanten Bauten und Anlagen sind ins bestehende Terrain zu integ-
rieren. Abgrabungen und Terrainaufschüttungen sind auf ein Minimum zu 
beschränken. 

Betreffend Dachgestaltung gelten die folgenden Bestimmungen:
 – Im Baubereich A sind nur Satteldächer zulässig.
 – Das Dach des Gebäudes im Baubereich B2 (Silo / Schopf) ist als 

Pultdach mit einer Dachneigung von 18–22° auszugestalten. Als Be-
dachungsmaterialien sind Schieferplatten, ton- oder erdfarbene Ziegel 
und Schindeln sowie dunkelgraue oder braune, matte Wellplatten und 
dergleichen (sofern eine gute Eingliederung ins Orts- und Landschafts-
bild gewährleistet ist) gestattet.

 – Technisch bedingte Dachaufbauten und Anlagen zur Energiegewinnung 
sind zulässig. Sie sind sorgfältig zu gestalten und dürfen die Dachhaut 
nur um das technisch erforderliche Mass, jedoch max. 1.5 m überragen. 

Zur Terrainsicherung ist gegenüber der Parzelle Nr. 575, eine gut gestal-
tete mit Natursteinen verkleidete oder aus Bruchsteinen bestehende 
Stützmauer zu erstellen. Die Stützmauer darf eine maximale Höhe von 4 m 
aufweisen und muss nicht gestaffelt ausgeführt werden.

An- und Klein-

bauten

Bau- und Aussen-

raumgestaltung

Dachgestaltung

Stützmauer
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3.2.4 Erschliessung und Parkierung

Die Erschliessung der Heizzentrale bzw. der heute bestehenden Gewerbe-
nutzung erfolgt ab der bestehenden Strasse «Oberdorf» über den Vorplatz- 
bzw. den Zufahrtsbereich. Der Zufahrtsbereich ist freizuhalten, sodass die 
Anlieferung von Heizmaterial bzw. ein arealinternes Wenden von Fahrzeu-
gen und Lastwagen stets gewährleistet ist.

Die Bemessung der Anzahl Abstellplätze für Motorfahrzeuge richtet sich 
nach Art. 49 ff. BauV und wird im Baubewilligungsverfahren bestimmt. Die 
erforderlichen Abstellplätze sind im Vorplatzbereich oder ins bestehende 
Gewerbegebäude integriert zu erstellen.

3.2.5 Weitere Bestimmungen

Die Entwässerung des Areals erfolgt im Trennsystem. Sauberes Meteor-
wasser ist nach Möglichkeit versichern zu lassen. 

Die Schutzmassnahmen gemäss Gutachten Wassergefahren der Mätzener 
& Wyss Bauingenieure AG vom 24. August 2023 sind im Baubewilligungs-
verfahren auszuweisen.

Die Überbauungsordnung «Wärmeverbund Hohfluh» tritt am Tag nach der 
Publikation der Genehmigung in Kraft.

3.3 Zonenplanänderung

Der Erlass der Überbauungsordnung erfordert eine Änderung des Zonen-
plans «Teilplan Hohfluh» der Gemeinde Hasliberg. Die Zonenplanänderung 
umfasst die Parzellen Nr. 804 sowie die Teilparzelle Nr. 1329 (exkl. Wald) 
im Umfang von 1608 m2. Dabei wird die heutige Wohn- und Gewerbezone 
durch den Perimeter der Überbauungsordnung abgelöst. 
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Abb. 7 Planausschnitt Zonenplan «Teilplan Hohfluh»; links: alter Zustand; rechts: neuer Zu-
stand
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4. Auswirkungen (Bericht nach Art. 47 RPV)

4.1 Mehrwertausgleich

Durch den Erlass der Überbauungsordnung nach Art. 88 BauG mit Zonen-
planänderung (Umzonung) entsteht auf den Parzellen Nrn. 804 und 1329 
ein planungsbedingter Mehrwert. Der Ausgleich von Planungsvorteilen 
ist auf kantonaler Stufe in Art. 142 ff. BauG geregelt. Weiter gelten die 
Bestimmungen des kommunalen Reglements über die Mehrwertabgabe 
(MWAR) welches die Gemeindeversammlung im Juni 2023 beschlossen 
hat. 

Ob eine Mehrwertabgabe anfällt bzw. wie hoch eine solche ausfällt, gilt 
es durch ein anerkanntes Schatzungsbüro (bestimmt durch die Gemeinde) 
noch zu ermitteln. Dies erfolgt idealerweise vor der öffentlichen Auflage, 
spätestens jedoch vor der Genehmigung der vorliegenden Planung. Die 
Mehrwertabgabe wird fällig, wenn der planungsbedingte Mehrwert durch 
Überbauung oder Veräusserung realisiert wird. 

4.2 Überbauungsordnung «Schneesportgebiet Hasliberg»

Der Planungsberimeter kommt innerhalb des Perimeters der rechtskräfti-
gen UeO «Schneesportgebiet Hasliberg» zu liegen. Die vorliegende Pla-
nung gangiert jedoch keine Inhalte der UeO «Schneesportgebiet Hasli-
berg» und hat somit keinerlei Auswirkungen auf diese.

Abb. 8 Planausschnitt Überbauungsplan «UeO Schneesportgebiet Hasliberg»; rot umkreist: 
Planungsperimeter (UeO «Wärmeverbund Hohfluh); gelb: Skipiste; braun: Wanderweg; 
gelb transparent: Trockenstandort
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4.3 Orts- und Landschaftsbild

Die Parzellen Nrn. 804 und 1329 befinden sich innerhalb der Baugruppe 
«Hasliberg, Hohfluh» gemäss kantonalem Bauinventar. Zudem befindet 
sich mit der reformierten Kapelle aus dem Jahre 1938 ein erhaltenswertes 
Gebäude in der Nähe des Planungsperimeters. 
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Abb. 9 Planausschnitt Hasliberg Hohfluh; Bauinventar Kanton Bern; Quelle: Geoportal Bern

Mit der Überbauungsordnung wird den Schutzzielen der entsprechenden 
Objekte Rechnung getragen bzw. diese werden nicht beeinträchtigt. Die 
Überbauungsvorschriften stellen sicher, dass sich die geplanten Bauten 
und Anlagen optimal ins Gelände integrieren. Hinzu kommt, dass die neue 
Heizzentrale inkl. Schopf bzw. Silo und der überdachte Unterstand gut ver-
steckt zwischen bestehendem Gewerbebau, Wald und Feuerwehrmagazin 
zu liegen kommen. Ebenfalls legt die Immissionsprognose dar, dass der 
Kamin weniger hoch erstellt werden kann als zunächst angenommen (5.0 
m über der Dachfirstkote des bestehenden Gewerbebaus). Von der Ka-
pelle her ist der Kamin kaum erkennbar, da dieser durch die Fassade des 
bestehenden Gewerbebaus weitestgehend verdeckt wird. Eine behutsame 
Integration ins Orts- und Landschaftsbild wird gewährleistet.

Abb. 10 Heutige Situation; links: Ansicht von Süden (Kantonsstrasse), ersichtlich ist der Bereich 
zwischen dem bestehenden Gewerbebau und dem Feuerwehrmagazin; rechts: Ansicht 
von Nordwesten (Kapelle), ersichtlich ist der gegenüber der Kantonsstrasse höher 
gelegene und bestehende Vorplatz; Quelle: Allotherm AG
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Abb. 11 Visualisierung Vorhaben; links: Ansicht von Süden (Kantonsstrasse) mit dem geplanten 
Silo/Schopf sowie dem Kamin; rechts: Ansicht von Westen (Kapelle) mit dem geplanten 
Schopf/Silo sowie dem Kamin; Quelle: Allotherm AG

4.4 Erschliessung und Verkehr

Die vorliegende Planung hat keinen nachteiligen Einfluss auf die Themen-
bereiche «Erschliessung» und «Verkehr». Die beiden zusammenhängenden 
Grundstücke sind über die Gemeindestrasse erschlossen. An der beste-
henden Arealzufahrt sind keine Änderungen vorgesehen. 

Weiter wird mit dem Richtprojekt nachgewiesen, dass die erforderlichen 
Sichtweiten (Ausfahrt auf die Erschliessungsstrasse) eingehalten sind. In 
diesen Bereichen sind keine Bauten, Anlagen oder Bepflanzungen geplant.
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Gezeichnet
Datum
Revidiert
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Gebäude OK höchster Gebäudeteil +9.00
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Abb. 12 Planausschnitt mit geplanter Zu- und Wegfahrt (orange bzw. blau) sowie Sichtweite 
(gelb); Quelle: Allotherm AG
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Auch verursacht die geplante Heizzentrale keinen spürbaren Mehrverkehr. 
Mit einem Fassungsvermögen von ca. 230 m3 muss das Silo während der 
Heizperiode ca. 10–11 mal gefüllt werden. Dies ergibt ca. 20–22 zusätz-
liche Fahrten pro Jahr bzw. rund zwei Fahren pro Woche während der 
Heizperiode. 

4.5 Grundwasserschutz

Der Wirkungsbereich der UeO «Hasliberg Hohfluh» befindet sich im 
Gewässerschutzbereich Au. Damit sind zwar keine grösseren Auflagen 
verbunden, jedoch muss berücksichtigt werden, dass Bauten und Anlagen 
grundsätzlich über dem mittleren Grundwasserspiegel zu erstellen sind. 
Im Bereich der Planung befinden sich keine gefassten Quellen.

4.6 Naturgefahren 

Das Bauvorhaben befindet sich im blauen Gefahrengebiet (mittlere Gefähr-
dung). Vorliegend handelt es sich um eine potenzielle Wassergefährdung 
(Hochwasser). Gemäss kantonalem Baugesetz dürfen im blauen Gefahren-
gebiet Bauten und Anlagen nur bewilligt werden, wenn Massnahmen zur 
Gefahrenbehebung sicherstellen, dass Menschen, Tiere und erhebliche 
Sachwerte nicht gefährdet sind. 
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Abb. 13 Planausschnitt Hohfluh; Naturgefahrenkarte; Quelle: Geoportal Kanton Bern

Zur Beurteilung der Gefährdung bzw. zur Definition von Schutzmass-
nahmen wurde ein Naturgefahrengutachten (Wassergefahren) durch die 
Mätzener & Wyss Bauingenieure AG erarbeitet (vgl. Anhang A). Die darin 
enthaltenen Schutzmassnahmen (Abschirmung mittels massiver Aussen-
wände und Verhinderung von Wassereintritten) sind bei der Bauprojektie-
rung umzusetzen und in den Bauplänen erkenntlich einzutragen.
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4.7 Wald

Der geplante Neubau unterschreitet den gesetzlichen Waldabstand. Ge-
mäss Stellungnahme des Amtes für Wald und Naturgefahren, Abteilung 
Walderhaltung Region Alpen vom 29. März 2023 kann eine Bewilligung zur 
Unterschreitung des Waldabstandes in Aussicht gestellt werden, sofern 
sämtliche Gebäudeteile ausserhalb des Waldareals erstellt werden und 
dieses im Rahmen der Bauphase nicht tangiert wird. Die Überbauungsord-
nung stellt sicher, dass ein min. Waldabstand von 1.0 m gewahrt wird.

4.8 Grenzabstände

Der geplante Schopf unterschreitet den Grenzabstand gegenüber der 
Parzelle Nr. 575. Dazu ist ein entsprechendes Näherbaurecht erforderlich, 
welches in unterzeichneter Form vorliegt.

4.9 Luftemissionen

Da sich das Bauvorhaben innerhalb einer Baugruppe des kantonalen In-
ventars sowie in einem kommunalen Ortsbildschutzgebiet befindet, ist die 
Erstellung eines Kamins, welcher den Anforderungen der Kamin-Empfeh-
lungen gerecht wird, voraussichtlich nicht realisierbar. Aus diesem Grund 
hat die Allotherm AG eine Immissionsprognose erstellt, welche aufzeigt, 
dass auch mit einem weniger hohen Kamin keine übermässigen Immissio-
nen entstehen (vgl. Anhang B). Dies ist insbesondere auf die in Hasliberg, 
Hohfluh vorherrschende Windsituation zurückzuführen, welche den Rauch 
in Richtung Süden (abfallendes Gelände) wegträgt. Gemäss Immissions-
prognose wird es ausreichen, einen Kamin zu erstellen, der das Dach des 
bestehenden Gebäudes im Baubereich A um 5.0 m überragt.

4.10 Lärmemissionen

Mit erhöhten Lärmemissionen durch den Betrieb der Heizzentrale ist nicht 
zu Rechnen. Die Heizzentrale wird mehrheitlich unterirdisch angeordnet. 
Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass diese innerhalb eines Ge-
bietes mit Lärmempfindlichkeitsstufe III zu liegen kommt und sich in der 
unmittelbaren Umgebung keine reinen Wohnquartiere befinden.

4.11 Nicht betroffene Themenbereiche

Von der vorliegenden Planung nicht betroffene Themenbereiche sind:

 – Kulturland / Fruchtfolgeflächen  – Naturschutz
 – ISOS  – Archäologie
 – Wohnbaulandbedarf  – Belastete Standorte / Altlasten
 – Planbeständigkeit  – Nicht ionisierende Strahlung
 – Gewässer / Gewässerraum  – Störfallvorsorge
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5. Verfahren

5.1 Verfahrensübersicht und Termine

Der Erlass der Überbauungsordnung «Wärmeverbund Hohfluh» mit Zonen-
planänderung erfolgt im ordentlichen Verfahren nach Art. 58 ff BauG. Es 
ergibt sich folgender ungefährer Zeitplan:

bis August 2023 Erarbeitung Vorprojekt

27. Oktober 2023 Startgespräch mit dem AGR

bis Anfang Nov. 2023 Entwurf Überbauungsordnung inkl. Zonenplanänderung

16. November 2023 Beschluss Gemeinderat

24.11.–29.12.2023 Öffentliche Mitwirkung

bis Okt. 2024 Kantonale Vorprüfung

bis Nov. 2024 Bereinigung aufgrund Mitwirkung und Vorprüfung

Dezember 2024 Beschluss Gemeinderat

Januar 2025 Öffentliche Auflage

Februar 2025 Evtl. Einspracheverhandlungen

März 2025 Beschluss Gemeinderat

Sommer 2025 Beschluss Gemeindeversammlung

anschliessend Genehmigung AGR

5.2 Öffentliche Mitwirkung

Die Mitwirkung wird mit einer öffentlichen Auflage vom 24. November bis 
am 29. Dezember 2023 gewährt. Im Rahmen der Mitwirkungsauflage sind 
alle interessierten Personen eingeladen, Eingaben und Anregungen zuhan-
den der Planungsbehörde einzureichen.

5.3 Kantonale Vorprüfung

Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung prüft das Amt für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR) die vorliegende Planung unter Einbezug weiterer 
Fachstellen auf deren Rechtmässigkeit sowie auf die Übereinstimmung mit 
den übergeordneten gesetzlichen Vorgaben.
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5.4 Öffentliche Auflage

Im Rahmen der öffentlichen Auflage können von der Planung betroffene 
Personen, welche unmittelbar in ihren eigenen schutzwürdigen Interessen 
betroffen sind sowie berechtigte Organisationen gemäss Art. 35 und 60 
BauG gegen die Änderung und Absicht, schriftlich und begründet Einspra-
che erheben.

5.5 Beschlussfassung

Im Anschluss an die öffentliche Auflage sowie allfällige Einsprachever-
handlungen obliegt der Beschluss der vorliegenden Planung der Gemein-
deversammlung. 

5.6 Genehmigung

Nach der Beschlussfassung durch den Gemeinderat und die Gemeindever-
sammlung wird die Planung zur Genehmigung beim Amt für Gemeinden 
und Raumordnung (AGR) eingereicht.
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Anhang

Anhang

Anhang A Machbarkeitsstudie Wärmeverbund Hohfluh
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6.0 Betriebskosten  

6.0 Betriebskosten Zins 3%
  Investitionen   Nutzungs-   Annuitäts-   Kapital-  Wartung &  Wartungs & 

  dauer kosten   kosten  Unterhalt  Unterhaltskosten
Feuerung, Austragung inkl. Hydr. Einbindung 
mit Hauptverteiler: 744’000 Fr. 20 Jahre 6.7 % 49’848 Fr./a 2.0 % 14’880 Fr./a
Kaminanlage: 45’000 Fr. 20 Jahre 6.7 % 3’015 Fr./a
Elektro, Metallbau- u. Sanitärinstallationen: 86’000 Fr. 20 Jahre 6.7 % 5’762 Fr./a 2.0 % 1’720 Fr./a
Planung: 92’000 Fr. 20 Jahre 6.7 % 6’164 Fr./a
Nahwärmeleitung: 492’300 Fr. 50 Jahre 3.9 % 19’200 Fr./a
Grabarbeiten: 340’000 Fr. 50 Jahre 3.9 % 13’260 Fr./a
Heizraum + Silo inkl. Planung: 90’000 Fr. 50 Jahre 3.9 % 3’510 Fr./a 1.0 % 900 Fr./a
Reserve: 150’000 Fr. 50 Jahre 3.9 % 5’850 Fr./a
Total exkl. MwSt: 2’039’300 Fr. 106’609 Fr./a
7.7% MwSt: 157’026 Fr. 8’529 Fr./a
Total inkl. MwSt: 2’196’326 Fr. 115’137 Fr./a
Förderbeitrag Kanton: -283’400 Fr. 20 Jahre -14’170 Fr./a
Anschlussbeiträge: -463’400 Fr. 20 Jahre -23’170 Fr./a
Netto Investition: 1’449’526 Fr. 20 Jahre 77’797 Fr./a 17’500 Fr./a

Jahreskosten (ohne Teuerung)
Kapitalkosten (siehe Investitionen): Total 77’797 Fr./a

Energiekosten: Holz 2’796                      45 Sm3 125’813 Fr./a
Strom 2% 25 Rp./kWh 10’100 Fr./a Total 135’913 Fr./a

Wartungs & Unter- Wartung, Service 17’500 Fr./a
haltskosten: Eichgebühren Wärmezähler 3’400 Fr./a

Kaminfeger 3’000 Fr./a Total 23’900 Fr./a

Nebenkosten: Verwaltung+Versicherung 8’500 Fr./a
Miete Heizraum 36’000 Fr./a Total 44’500 Fr./a

Jahreskosten total: 282’111 Fr./a

Spezifische Kenndaten (Zusammenfassung)
Nutzwärme: 1’820’000 kWh/a
Leitungsverluste: 200’000 kWh/a
Vollbetriebsstunden: 2000 h/a Wärmepreis: inkl. Nahwärmenetz 0.155 Fr./kWh

15.5 Rp./kWh
Anlagekosten: 2312 Fr./kW
Nahwärmenetzkosten: 504 Fr./m

Verrechnungsmodus Nahwärmeverbund
Wärmepreis: 15.5 Rp./kWh Anschlussgebühren pauschal: ....................... Fr.
Wärmepreis exkl. Grundgebühr 10.5 Rp./kWh
Grundgebühren: 100 Fr./kW und Jahr
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Anhang B Gutachten Wassergefahren

 

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG 
Florastrasse 5 | 3800 Interlaken | 033 826 10 10 | mail@mw-ing.ch | mw-ing.ch 

GGuuttaacchhtteenn  WWaasssseerrggeeffaahhrreenn  
 
Gemeinde Hasliberg  
Adresse Hohfluh, Ahoren 86a 
Parzelle 804 / 1329 
Koordinaten 2'656'510, 1'177'955 
Bauvorhaben Bau Heizzentrale 
Gewässer Hohflüölouwenen 
Bauherrschaft / Auftraggeber Wärmeverbund Hohfluh, Alfred Blatter, Ahoren 98L, 6083 Hasliberg 
Architekt / Planer Allotherm AG, Moosweg 19, 3645 Gwatt 

 

11 UUnntteerrllaaggeenn  zzuumm  BBaauuvvoorrhhaabbeenn  
Für das Gefahrengutachten stehen uns die folgenden Planunterlagen vom 17.02.2023 zur Verfügung: 
− Zentrale Grundriss + Schnitt 1:100 
− Zentrale Fassaden 1:100 
− Zentrale Umgebung 1:500 

22 GGrruunnddllaaggeennvveerrzzeeiicchhnniiss  
[1] Gefahrenkarte Hasliberg, Bericht zur Gefahrenkarte, Oktober 2008 
[2] Gefahrenkarte Hasliberg, Intensitätskarten Wassergefahren, Oktober 2008 
[3] Gefahrenkarte Wassergefahren, Geoportal des Kantons Bern 

Weitere: 
[4] Kantonale Arbeitsgruppe Naturgefahren, Arbeitshilfe Bauen in Gefahrengebieten, 22.6.2016 
[5] Kanton Bern, Baugesetz (BauG, BSG 721.0), Art. 6, 9.6.1985 
[6] Tiefbauamt des Kantons Bern, Umgang mit Gefahrenverlagerungen bei Bauten und Anlagen im 

Überflutungsbereich, 20.12.2013 

33 AAuussggaannggssllaaggee  
Auf den Parzellen 804 und 1329 soll östlich neben Gebäude 86a eine zweigeschossige Heizzentrale für Fernwärme ge-
baut werden. Der Neubau besteht aus einem Erdgeschoss mit Heizraum. Daneben befindet sich das Silo, welches über 
das Erdgeschoss und das Obergeschoss verläuft. Südlich des Heizraums ist ein Unterstand geplant. Auf der Nordseite 
soll ausserdem ein Schopf an das neue Gebäude angebaut werden.  

 
 

            Grundriss EG  Grundriss OG Ist-Situation (Blick Richtung Südost), zwischen Gebäude 86a und 
Wald / Böschung ist der Neubau geplant 

Das Bauvorhaben befindet sich im blauen Gefahrengebiet (mittlere Gefährdung). Gem. [5] dürfen im blauen Gefahrenge-
biet Bauten und Anlagen nur bewilligt werden, wenn Massnahmen zur Gefahrenbehebung sicherstellen, dass Menschen, 
Tiere und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind. Als erhebliche Sachwerte gelten gem. [4] Neubauten deren Wert 
25'000 Franken (Ereigniswahrscheinlichkeit mittel oder hoch) bzw. 50'000 Franken (Ereigniswahrscheinlichkeit gering) 
übersteigt. 

Heizraum 

Silo 

Schopf (Anbau) 

Gebäude 86a 
Neubau 

Unterstand (auf 
Stützen) 
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Gemeinde Hasliberg 
Gefahrengutachten Ahoren 86a 

4216 Gutachten Wassergefahren 2023-08-24.docx Seite 2 / 4 

44 GGeeffaahhrreennssiittuuaattiioonn  
Das Bauvorhaben befindet sich im Wirkungsbereich der Hohflüölouwenen. Massgebend für die Zuteilung zum Gefahren-
index «M4» sind Ereignisse mit geringer Eintretenswahrscheinlichkeit, welche auf Teilen der beiden Grundstücke 804 und 
1329 zu Übermurung mit mittlerer Intensität führen. Der Neubau kommt unmittelbar beim Übergang von der blauen in die 
gelbe Gefahrenzone zu liegen (Übergang von mittlerer zu schwacher Intensität, vgl. IK 300) 

 
Ausschnitt Gefahrenkarte Wassergefahren [3] mit Standort des Neubaus 

Nachfolgende Ausschnitte aus den Intensitätskarten [2] bilden die Gefährdung durch Wassergefahren am Standort ab. 

  
 

 

IK 30 (keine Gefährdung) IK 100 (keine Gefährdung) IK 300 (M4)  
 
   

Neubau Heizzentrale 
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55 SScchhuuttzzmmaassssnnaahhmmeenn  
Geeignete konstruktive Schutzmassnahmen stellen sicher, dass Personen im Ereignisfall nicht gefährdet sind und keine 
erheblichen Sachschäden entstehen. Im vorliegenden Fall kann Material aus Murgängen bis zum geplanten Neubau ge-
langen, wo es sich zwischen Wald / Böschung und Fassade aufstaut bzw. ablagert. Südseitig können sicher Wasser 
und/oder Geschiebe aufstauen. Um Schäden am und im Gebäude zu verhindert, sind beim Neubau folgende Vorkehrun-
gen zu treffen: 

AAbbsscchhiirrmmuunngg  mmiitttteellss  mmaassssiivveerr  AAuusssseennwwäännddee  
− Alle über Terrain liegenden Wände auf der Ost-, West und Nordseite des Gebäudes sind bis UK Dachkonstruktion aus 

Beton zu erstellen und auf die Einwirkungen (Druckwirkung) aus Murgang nach Norm SIA261 und SIA261/1 zu dimensi-
onieren. Wir gehe davon aus, dass hier ca. 40 cm dicke Wandkonstruktionen erforderlich sind. Allenfalls sind zusätzlich 
Aussteifungen im Tragwerk vorzusehen. 

− Für die Bestimmung der Einwirkungen ist von folgenden Parametern auszugehen: 
> Fliessgeschwindigkeit 1.5 m/s 
> Wirkungshöhe ostseitig 4 m ab OK Terrain 
> Wirkungshöhe nord- und südseitig (Fassade im Bereich Silo) 1.5 m ab OK Terrain 

VVeerrhhiinnddeerruunngg  vvoonn  WWaasssseerreeiinnttrriitttteenn  
− Der Vorplatz auf der Nordseite des Neubaus ist mit Gefälle vom Gebäude weg auszugestalten werden. So wird verhin-

dert, dass Wasser Richtung Schopf und Silo gelangt. 
− Das Sektionaltor in der Südfassade ist Hochwassersicher auszuführen und auf hydrostatischen Wasserdruck zu dimen-

sionieren. Massgebend für die Wasserkote ist die Kantonsstrasse. Die zu berücksichtigende Wasserkote bzw. Stau-
höhe beträgt 1'060.70 m ü. M. + 20 cm Freibord = 1'060.90 m ü. M. 

  
Schnitt A-A Grundriss OG 

  

Vorplatz mit Gefälle in Richtung Strasse Südfassade mit Sektionaltor 

Aussenwände aus Be-
ton (mind. 40 cm stark) 

Vorplatz mit 
Gefälle 

Aussenwände aus Beton 
(mind. 40 cm stark) 

Murgang 

Murgang 

A-A 

Stauhöhe 1'060.90 
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4216 Gutachten Wassergefahren 2023-08-24.docx Seite 4 / 4 

66 BBeeuurrtteeiilluunngg  ddeerr  GGeeffaahhrreennvveerrllaaggeerruunngg  
Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren können Gefahrenprozesse ablenken und Nachbargrundstücke stärker ge-
fährden. Eine solche Gefahrenverlagerung ist unzulässig (gem.[6]). Die hier vorgeschlagene Massnahme hat keine Aus-
wirkungen auf Nachbargrundstücke. Sie hat demnach keine unzulässige Mehrgefährdung zur Folge. 

 
 

Interlaken, 24. Augst 2023 

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG 

 
Stefan Tschiemer 
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Anhang C Immissionsprognose

 

 

Immissionsprognose – Neubau Heizzentrale, Ahoren 86a, 6083 Hasliberg Hohfluh 
 
1 Ausgangslage  
Die Bauherrschaft beabsichtigt einen Neubau Heizzentrale in Hohfluh zu erstellen. Der Standort der 
Heizzentrale liegt auf der Parzelle 804 und 1329. Es wurde eine entsprechende Voranfrage eingereicht. Der 
Standort der Heizzentrale und der Kamine sind aufgrund von technischen und logistischen Gründen 
festgelegt. Art. 89 der Bauverordnung vom 06. März 1985 (BauV, BSG 721.1) legt fest, dass die Kamin-
Empfehlungen im Kanton Bern verbindlich anzuwenden sind, sie werden zu kantonalem Recht. Somit sind 
Kamine, welche belastete Abluft ausstossen, nach diesen Empfehlungen zu dimensionieren. 

2 Grundlagen zur Beurteilung der Kaminhöhe 
2.1 Feuerungsdaten 
Es werden Kessel mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von 1380kW installiert. Die Abgase werden 
über zwei Kamine mit Einzelzug abgeführt. Im Hinblick auf die in der LRV 2012 verschärften 
Emissionsbedingungen für PM10 werden sie über Elektrostatische-Feinstaubfilter geführt. Der Filter dient 
dabei als Staubabscheider. 

2.2 Grundlagen zur Kaminhöhenberechnung 
Gemäss Ziff. 4.2 der Kamin-Empfehlungen muss der Kamin von Feuerungen mit Holzbrennstoffen bei einer 
Feuerungswärmeleistung zwischen 1001 und 2000 kW das Immissionsniveau (Hindernisbereiche) um 5 
Meter überragen. Ziffer 6.2 definiert, in welchem Einwirkungsbereich (Kreisradius) das Immissionsniveau 
betrachtet werden muss. Im vorliegenden Fall beträgt dieser Radius 50 Meter. Innerhalb dessen Radius 
befindet sich Richtung Westen die bestehende Dachfrist vom Gebäude 86a. Zudem befindet sich in Richtung 
Nordost eine Waldfläche auf leicht ansteigendem Terrain. Dieser Wald ist ebenfalls als Hindernis zu 
betrachten und für das Immissionsniveau zu berücksichtigen. 

 
Abbildung 1: Situationsplan und Einwirkungsbereich der Feuerung 
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2.3 Windsituation 
Die Windrichtung spielt eine wichtige Rolle bei der Höhenbestimmung des Kamins, da sie direkten Einfluss 
auf die Ausbreitung von Schadstoffen und Abgasen in der Umgebung hat. Die Windrichtung bestimmt, in 
welche Richtung die Schadstoffe und Abgase vom Kamin weggetragen werden. Die Windrose für Hasliberg 
zeigt an, wie viele Stunden im Jahr der Wind aus welcher Richtung weht. Aus dieser ist ersichtlich, dass 
der grösste Teil in Richtung Süd-Südosten weht. Nahezu kein Wind weht Richtung Nordosten. 

 
Abbildung 2: Windrichtung am Anlagestandort 

 
Bei Windstillen Wetterlagen ist es möglich, dass die Rauchgase im Bereich des Kamins hängen und nicht 
gut verteilt werden. Solche Wetterlagen treten im Winter (Inversionen) und im Sommer (kalte Nächte) auf. 
Die Inversionsschicht im Winter dürfte auch mit einem viel höheren Kamin nicht durchstossen werden, da 
diese in der Regel höher liegt (> 30m). Auf der Höhe des Anlagestandorts sind Windstillen zudem aufgrund 
der vorhandenen Topografie eher selten. 

 
Abbildung 3: Niveauverlauf Zentrale zu Waldabschnitt 
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3 Schlussfolgerung  
Basierend auf den vorliegenden Informationen und Analysen kann, die Kaminhöhe auf 5 Meter über die 
bestehende First des Gebäudes 86a festgelegt werden. Die Windsituation am Standort zeigt, dass der 
grösste Teil des Windes in Richtung Süd-Südosten weht, wo sich keine höheren Hindernisse innerhalb des 
Einwirkungsbereichs befinden. 
 
Die Waldfläche in Richtung Nordosten ist zwar innerhalb des Einwirkungsbereichs gemäss den 
Kaminempfehlungen, jedoch weht in dieser Richtung nahezu kein Wind. Dadurch besteht die Gewissheit, 
dass keine übermässigen Immissionen in diesem Bereich auftreten werden, selbst wenn der Kamin tiefer 
gelegt wird. 
 
Es ist wichtig, die Kaminhöhe entsprechend den behördlichen Vorschriften und den Kamin-Empfehlungen 
zu dimensionieren, um die Emissionsnormen einzuhalten und die Umweltauswirkungen zu minimieren. In 
diesem Fall erlauben die geografischen Gegebenheiten, die topografische Situation und die 
vorherrschenden Windrichtungen eine etwas niedrigere Kaminhöhe, ohne dabei die Umgebung unnötig zu 
belasten. 
 
Abschliessend ist zu betonen, dass die Einhaltung der Emissionsnormen und der Umweltverträglichkeit 
weiterhin von grosser Bedeutung ist. Eine ordnungsgemässe Planung und technische Umsetzung der 
Heizzentrale sowie regelmässige Überwachung der Anlage sind entscheidend, um die 
Umweltauswirkungen zu minimieren und die Gesundheit der Umgebung zu schützen. 
 
 
 
 
Gwatt, 05.09.2023 
 
 
 
 
 
Projektleiter: _______________________ 


